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♦Angaben zur Person 
 
  
Name  Geburtsdatum 

Straße  Telefon 

Wohnort  Fax 

Name des Erziehungsberechtigen  E-Mail 

 

♦Angaben zum Unterrichtsfach 
 
 
Instrument/Fach/Kurs  

Lehrer/in  

Wochentag  

�  �  
 �  �  �  

Einzelunterricht  
Gruppenunterricht 
 
30 min 
45 min 
60 min 

 
 
♦Unterrichtsbeginn: 
  
 
 

♦Anmerkungen: 
 
 
♦Bankeinzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu zahlenden Betrag zu Lasten meines Kontos 
 
 
Konto-Nr.  BLZ 

Bank   

einzuziehen. 
 
 
Die Unterrichts- und Gebührenordnung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne 
sie als Bestandteil des Vertrages an. 
 
 
Datum und Unterschrift: 
 
 
 
 



 

Gebühren & Schulordnung der Musikschule Lich e. V. 
Fach Schüler/Gruppe Unterrichtsdauer  monatl. Gebühr (€) 

Eltern-Kind-Gruppe 8-12 45 Min 22,00 

    Musikalische 
Früherziehung 8-12 45 Min 

60 Min 
22,00 
25,00 

    Musikalische 
Grundausbildung 6-8 45 Min 30,50 

    Orientierungskurs 4-5 45 Min 36,00 

    Trommeln 8-10 45 Min 31,00 

    Instrumental – und Gesangsunterricht   

Gruppenunterricht 2 45 Min  44,00 

 2 60 Min 58,00 

 3 45 Min  39,00 

 3 60 Min 49,00 

 4-5 45 Min 33,00 

 4-5 60 Min 39,00 

 ab 6 45 Min 31,00 

 ab 6 60 Min 37,00 

Einzelunterricht  30 Min  55,00 

      45 Min 77,00 

  60 Min 98,00 

Djembé/Conga 6-8 90 Min  44,00 

    Jazz-Workshop 8-10 120 Min  29,00 

    10er-Ticket 260,00 

    Ensembles variabel variabel Variabel 

Für Schüler der Musikschule sind die Ensembles kostenlos 

    Instrumentenleihgebühr 

Für SchülerInnen 8,00 

Sonstige 12,00 

    Wenn mehrere Mitglieder einer Familie Schüler der Musikschule werden, ermäßigen sich die Gebühren um 3,00 
€. Das gleiche gilt für die Belegung von mehreren Fächern. 

    Bei Eintritt in die Musikschule wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 6,00 € erhoben. 

    Die Unterrichtsgebühren sind monatlich, jeweils zum 5. des laufenden Monats durchgehend (auch in den Ferien) 
zu zahlen.  

    Bei finanzieller Notlage kann die Schulleitung auf Antrag des Schülers oder der Eltern eine Ermäßigung 
gewähren 

    Wir bitten um Erteilung einer Bankeinzugsermächtigung, da dies mit dem geringsten Aufwand für Sie und für uns 
verbunden ist.  

Bankverbindung: Volksbank Gießen/Friedberg  Kto:-Nr.: 74285902   BLZ: 513 900 00 
                           Sparkasse Gießen  Kto.-Nr.: 241002176  BLZ: 513 500 25 
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Schulordnung 

Ziel der Musikschule Lich ist die musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen.  

1. Die Anmeldung erfolgt schriftlich. Das Anmeldeformular gilt zugleich als 

Unterrichtsvertrag.  

2. Die Probezeit beträgt 4 Wochen. Bei einer Kündigung innerhalb der Probezeit werden 

nur die erteilten Stunden berechnet.  

3. Die Schulhalbjahre beginnen zum 1. Oktober und zum 1. April.  

4. Eine Kündigung kann zum 30. September und zum 31. März mit einer Frist von 4 

Wochen zum Monatsende erfolgen. Eine Kündigung außerhalb dieser Termine ist nur 

in besonderen Fällen (z.B. Krankheit oder Umzug) und nur nach Absprache mit der 

Lehrkraft und der Schulleitung ebenfalls mit einer Frist von 4 Wochen zum 

Monatsende möglich.  

5. Vereinbarungen mit den Lehrkräften, die den Unterrichtsvertrag betreffen, sind nur 

nach Rücksprache mit der Schulleitung oder dem Sekretariat rechtskräftig.  

6. Die Ferien- und Feiertagsordnung des Landes Hessen gilt auch für die Musikschule 

Lich e.V.  

7. Die Zahlung der Unterrichtsgebühren erfolgt nach der Gebührenordnung der 

Musikschule Lich e.V.  Die Gebührenordnung ist Teil des Unterrichtsvertrags. Bei 

Nichtzahlen der Gebühr ist die Schulleitung berechtigt nach vorheriger Mahnung den 

Schüler/die Schülerin vom Unterricht auszuschließen.  

8. Der Schüler/die Schülerin wird gebeten, pünktlich und regelmäßig den Unterricht zu 

besuchen. Verhinderungen sind dem Sekretariat oder der Lehrkraft vorher mitzuteilen. 

Sie entbinden nicht von der Zahlungsverpflichtung.  

9. Bei Unterrichtsausfall durch Verhinderung der Lehrkraft wird  ein Nachholtermin 

angeboten oder die Unterrichtsgebühr zurückerstattet. Bei Krankheit der Lehrkraft wird 

ab der 3. Stunde pro Halbjahr die Unterrichtsgebühr zurückerstattet.  

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Lich.  

Bankverbindung: Volksbank Gießen/Friedberg  Kto.-Nr.: 74285902   BLZ: 513 900 00 

                              Sparkasse Gießen  Kto.-Nr.: 241002176  BLZ: 513 500 25 

Anschrift: Amtsgerichtsstr. 4  �   35423 Lich  �   Tel (06404) 661 621 – Fax (06404) 661622                           

www.musikschule-lich.de           buero@musikschule-lich.de 

 

                        �                                              �   

 
 
 




